
Anlage 18 (zu §§ 78 und § 92 GLKrWO) 

Die Wahlleiterin der Gemeinde 

Haunsheim 

Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 
 
 

Verkündung des vorläufigen Ergebnisses 
der Wahl des ersten Bürgermeisters 

am 8. März 2026 
 
 
Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde folgendes Ergebnis ermittelt: 

1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 1.302 

 Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 998 

Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 983 

 Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 15 

 

 Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber: 
 

Ordnungs
zahl 

Name des 
Wahlvorschlagsträgers 
(Kennwort) 

(Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akade-
mische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kom-
munale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Gesamtzahl der 
gültigen  
Stimmen 

01     Christlich-Soziale Union in 
Bayern e.V. 

Mettel Christoph, Major a.D. 502 

08     Unabhängige 
demokratische 
Wählergemeinschaft 

Lukschnat Stefan, Teamleiter Produktentwicklung 481 

 
 
2. Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde ermittelt, dass Mettel, Christoph mit 502 gültigen Stimmen 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.  

 

 Die gewählte Person  
 

  hat die Wahl wirksam angenommen. 
 

  kann das Amt nicht antreten, weil ein Amtshindernis vorliegt. Es findet daher eine Neuwahl statt. 
 

  hat die Wahl wirksam abgelehnt. Es findet daher eine Neuwahl statt. 
 
 

 
 
Datum 

09.03.2026 
 Unterschrift 

 
gez. 

 

        Hitzler 

 

 

 

 
Angeschlagen am: 
09.03.2026________________________________ 
 

 
abgenommen am: 
25.03.2026______________________________ 

 

 

2Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird 


